jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 26 B-L-VG Offentlich
Bedienstete - Bewerbung um ein

Mandat,

B-L-VG - Landes-Verfassungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.07.2025

(1) Bewerben sich 6ffentlich Bedienstete um ein Mandat im Landtag, ist ihnen die daflr erforderliche freie Zeit zu
gewahren.

(2) Offentlich Bedienstete, die Mitglieder des Landtages sind, sind auf ihren Antrag in dem zur Auslbung ihres
Mandates erforderlichen Ausmal3 dienstfrei oder auRer Dienst zu stellen. Wahrend der Dienstfreistellung gebuhren die
Dienstbezlige in dem Ausmal3, das der im Dienstverhaltnis tatsachlich erbrachten Arbeitsleistung entspricht, hchstens
aber 75 vH der Dienstbezlige; diese Grenze gilt auch, wenn weder die Dienstfreistellung noch die AuBerdienststellung
in Anspruch genommen wird. Die AuBerdienststellung bewirkt den Entfall der Dienstbezuge.

(3) Offentlich Bedienstete, die wegen der Auslbung ihres Mandates am bisherigen Arbeitsplatz nicht eingesetzt
werden konnen, haben Anspruch darauf, dass ihnen eine zumutbare gleichwertige - mit ihrer Zustimmung auch eine
nicht gleichwertige - Tatigkeit zugewiesen wird. Die Dienstbeziige richten sich nach der tatsachlich ausgelbten
Tatigkeit.

In Kraft seit 26.07.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 26 B-L-VG Öffentlich Bedienstete - Bewerbung um ein Mandat,
	B-L-VG - Landes-Verfassungsgesetz


